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 An die Konsultationspartnerinnen- und 
partner gemäss Verteilerliste 
 
elektronischer Versand 
 
__________________________________ 
 

Patrick Langloh 
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CH-4001 Basel 
 
Tel.: +41 61 267 84 07 
E-Mail: patrick.langloh@bs.ch 
www.ed.bs.ch 

Basel, 12. Januar 2024 
 

 
Einladung zur Konsultation zur Änderung der Passerelleverordnung betreffend die Ein-
führung einer Besuchspflicht im Passerelle-Lehrgang 
 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 
Gerne laden wir Sie zur Konsultation zur Änderung der Verordnung betreffend den Passerel-
le-Lehrgang und die Ergänzungsprüfungen für die Zulassung von Inhaberinnen und Inhabern 
eines eidgenössischen Berufsmaturitätszeugnisses zu den universitären Hochschulen (Pas-
serelleverordnung) vom 21. Juni 2011 (SG 424.500) ein. 
 
Die Schweizerische Maturitätskommission (SMK) hat im Rahmen der Evaluation der anerkannten 
Maturitätsschulen mit hausinterner Ergänzungsprüfung moniert, dass die Passerelle in Basel-
Stadt im Unterschied zu den Passerelle-Lehrgängen andere Kantone keine Besuchspflicht kennt 
und erbeten, dass diese einzuführen und durchzusetzen sei. Mit der vorliegenden Anpassung der 
Passerelleverordnung soll dieser Forderung entsprochen werden. 

 
Neu soll im Passerelle-Lehrgang eine Unterrichtsbesuchspflicht als Voraussetzung für die 
Zulassung zu den Ergänzungsprüfungen eingeführt werden. Damit die Schülerinnen und Schü-
ler zu den Ergänzungsprüfungen zugelassen werden, sollen sie pro Unterrichtsfach 80 % des 
Unterrichts besucht haben müssen, so wie es auch in § 46 Abs.1ter SLV bzw. § 3 Abs. 2 Berufs-
maturitätsverordnung für die BM 2 geregelt ist. Die Berufsmaturandinnen und -maturanden, die 
nach der BM den Passerelle-Lehrgang besuchen, kennen demzufolge schon diese Unterrichts-
besuchspflicht.  
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Wir wären dankbar, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme bis zum Dienstag, 12. März 2024 zukom-

men lassen würden. Bitte senden Sie diese an pia.englert@bs.ch. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 

 
Patrick Langloh 
Leiter Mittelschulen und Berufsbildung 
 
 
 
Beilage 

 

- Synoptische Darstellung der Änderung der Passerelleverordnung mit Erläuterungen 
 
 
Verteilerliste 

 
- Abteilungskonferenzen der oberen Schulen (AKOM), der Berufs- und Weiterbildung (AKOB) 

und der Berufsintegration (AKOI)  
- Kantonale Schulkonferenz Basel-Stadt (KSBS) 
- Kantonalverband der Mittelschullehrpersonen (VMBS) 
- Freiwillige Schulsynode (FSS) 
- Verband der Schulleiterinnen und Schulleiter Basel-Stadt (VSLBS) 
- vpod 
 
 


